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Prüfungsordnung für die
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer

Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH)

I. Allgemeine Prüfungsbedingungen

$l

Anwendungsbereich

(1) Diese Prüfungsordnung regelt das Verfahren und die Anforderungen der ,Deutschen
Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausläindischer Studienbewerberinnen und
Studienbewerber @SH)", durch die Studienbewerberinnen und Studienbewerber aus Gebieten,
in denen Deutsch nicht Amtssprache ist, die zur Aufnahme eines Studiums hinreichenden
Sprachkenntnisse nachweisen, soweit sie nicht gemäß Absatz 2 und 3 von der Prüfung
freigestellt sind.

(2) Von der Prüfung sind freigestellt:

a) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, welche die zur Aufnahme eines Studiums
erforderlichen Sprachkenntnisse im Rahmen eines Schulabschlusses nachweisen, der einer
deutschen Hochschulzugangsberechtigung entspricht;

b) Inhaberinnen und tnhaber des,,Deutschen Sprachdiploms (Stufe II) der Kultusminister-
konferenz" (DSD II) (gem. Beschlüsse der Kultusministerkonferenz vom 16. Minz 1972
und 5. Oklober 1973);

c) Inhaberinnen und Inhaber eines Zeugnisses über die bestand ene,,Zerfirale Oberstufen-
prüfung" QOP) des Goethe-Instituts, die in Deutschland von einem Goethe-Institut, im
Ausland von einem Goethe-Institut oder einer lnstitution mit einem Prüfirngsauftrag des
Goethe-Institut abgenommen wurde (gem. Beschlüsse des Kultusministerkonferenz vom
28.01.1994 und 15.04.1994 über die Gleichstellung der Zentralen Oberstufenprufung mit
dem Deutschen Sprachdiplom - Stufe tr - der KMK);

d) Inhaberinnen und Inhaber des,$leinen deutschen Sprachdiploms" oder des,,Großen
deutschen Sprachdiploms", die vom Goethe-Institut im Auftrag der Ludwig-Marimilians-
Universität Milrchen verliehen werden;

e) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die die Deutsche Sprachprüfung unter
organisatorischer und inhaltlicher Verantwortung eines Studienkollegs oder eines Lehrge-
bietes Deutsch als Fremdsprache einer deutschen Hochschule an einer ausländischen
Hochschule abgelegt haben;

f) Studienbeweöerinnen und Studienbewerber, die die Dzutsche Sprachprüfung für den
Hochschulzsgangauslandischer Studienbewerberinen und Studienbewerber (DSII) an
einer anderen Hochschule oder an einem Studienkolleg erfolgreich abgelegt haben.

(3) Studienbewerberinnen und Studienbewerber gemäß Abs. l, die an der Carl von Ossietzky
Universitat Oldenburg keinen Studienabschluß anstreberi, können auf ihren Antrag ebenfalls
von der Deutschen Sprachprüfung befreit werden. Studienbewerberinnen und Studienbewerber
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gemäiß Abs. l, die nach Abschluß eines Hochschulstudiums im Ausland an der Carl von
Ossietzky Universität Oldenburg einen Studienabschluß erwerben oder promovieren wollen,
können auf Antrag von der Deutschen Sprachprufung befreit werden, wenn der fachlich
zusttindige Fachbereich dem zustimmt und der fehlende Nachweis deutscher Sprachkenntnisse
den erfolgreichen Abschluß des beabsichtigten Studiums nicht geführdet. Die Befreiung der
Studienbeweöerinnen und Studienbewerber nach Satz 2 kann mit der Auflage veöunden
werden, durch den Besuch studienbegleitender Sprachlehrveranstaltungen die fachsprachliche
Kompetenz zu erweitern.
Über den Antrag entscheidet die Präsidentin oder der Präsident.

$2

Zweck der Prüfung

(l) Durch die Prtifirng soll die Bewerberin oder der Beweöer nachweiserg daß sie oder er
mündlich und schriftlich in allgemeinsprachlicher und wissenschaftssprachlicher Hinsicht
befühigt ist, das geplante Fachstudium auftunehmen. Sie oder er muß in der Lage sein, auf die
Studiensituation bezogene mündlich oder schriftlich dargebotene Texte zu verstehen, zu

beaöeiten und solche Texte selbst an verfassen.

(2)Jies schließt insbesondere ein:

a) Die Fähigkeit, Vorgänge, Sachverhalte, fuankenzusammenhänge sowie Ansichten und
Absichten zu versteheir, sich mit ihnen auseinanderzusetzen sowie eigene Ansichte'n und
Absichten sprachlich angemessen zu äußern;

b) eine für das Studium in Deutschland angemessene Beherrschung von Aussprache, Wort-
schatz, Formenlehre, Satztau und Textstrukturen (phonetisch-phonologische Elemente;

lexikalisch-idiomatische Elemente; morpho-syntaktische Elemente, textgrammatische Ele-
mente);

c) die sprachliche Beherrschung der an deutschen Hochschulen gtingigen wissenschaftsbe-

zogenen Arbeitstechniken.

$3

Zulassungsvorau ssetzungen

(l) Voraussetzung für die Zulassung zrß Prüfung ist der Nachweis, daß die

Zulassungsvoraussetzungen für das beabsichtigte Fachstudium vorliegen.

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht'an den Sprachkursen der Carl von Ossietzlry

Universität Oldenburg,peutsch für ausländische Studienbeweöerinnen und Studienbewerber"

teilgenommen haben" müssen Kenntnisse der deutschen Sprache nachweiseq die den in diesen

Sprachkursen vermittelten, mindestens aber denen nach der Mittelstufe II des Goethe-Instituts

entsprechen.

(3) Zur Prüfung wird nicht zugelassen, wer an einer anderen Hochschule oder'an einem

anderen Studienkolleg die Sprachprüfung endgültig nicht bestanden hat.
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(a) Die Zulassung zur Sprachprtifung regelt die Vorsitzende oder der Vorsitzende der
Pnifungskommission.

$4

Prtifü ngstermine und Meldefristen

Die Prüfungen werden in jedem Semester durchgeführt. Der genaue Termin wird den
zugelassenen Bewerberinnen und Bewerbern schriftlich mitgeteilt und zugleich an dem
Informationsbrett ,peutsch für ausltindische Studienbewerberinnen und Studienbewerber"
bekanntgegeben. Externe Prtifungsteilnehmerinnen und -teilnehmer müssen sich bis zum 15.
Juni bzvl. 15. Dezember mit den gemäß $ 3 erforderlichen Unterlagen beim
Immatrikulationsamt anmelden.

$5

Prüfungsvorsitz, Prüfungskommission

(l) Für die ordnungsgemäiße Durchführung der Deutschen Sprachprtifi.rng bestellt die
Präsidentin oder der Präsident aus dem hauptamtlich oder hauptberuflich tätigen
wissenschaftlichen Personal der Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg eine Beauftragte
oder einen Beauftragten. Sie oder er führt den Vorsitz in der Prüfungskommission und ist für
alle Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung zuständig, soweit nicht ausdnicklich etwas anderes
vorgesehen ist.

(2) Die Pnifungsvorsitzende oder der Prüfungsvorsitzende beruft und koordiniert eine oder
ggfs mehrere Prüfungskommissionen, die aus den Lehrenden der ,,sprachkurse für
ausländische Studienbeweöerinnen und Studienbewerber an der Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg" bestehen.

(3) Der Prtifrrngskommissioq vor der die mündliche Prüfung abgelegt wird, soll nach
Möglichkeit eine Vertreterin oder ein Vertreter des Studienfaches bzw. des Fachbereiches
angehören, in dem die Kandidatin oder der Kandidat das Studium aufzunehmen beabsichtigt.

(a) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende legt im Einvernehmen mit den Lehrenden fi,ir die
Sprachkurse ,peutsch für ausländische Studienbewerberinnen und Studienbewerber" die
Termine für die Prüfungsleistungen gemäß $$ l1-12 fest.

$6

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung Ordnungsverstoß

(l) Eine Prüfungsleistung grlt als nicht bestanden, wenn die Kandidatin oder der Kandidat zu
einem Prüfungstermin ohne triftige Grtinde nicht erscheint oder wenn sie oder er nach Beginn
der Prüfung ohne triftige Grtinde von der Prüfung zurücktritt. Die für den Rücktritt oder das

Versäumnis geltend gemachten Grtinde müssen der Prüfungskommission unverzüglich
schriftlich angezeigS und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit der Kandidatin oder des

Kandidaten kann die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangt werden.
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(2) Versucht eine Kandidatin oder ein Kandidat, das Ergebnis der prtifungsleistung durchTäuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hitrsmittet ä u""ion5*" A; die betreffende
Prtifüngsleistung als nicht bestanden.

(3) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Pri,ifirng getäuscht und wird diese Tatsache
erst nach Au;händis_ung.dgt Zeugnisses bekannt, so kann iiJnrun ngskommission die pnifung
ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. Ist das Nichtbestehä der pnifung festgesteil;
so wird das Prüfungszeugnis eingezogen.

$7

Gliederung derpnifung

!) Di: D^eltsche Sqrach-nrüfung besteht aus einer schriftlichen und einer mündlichen prüfung.
Die schrifttche Prüfung findet vor der mtindlichen pnifung statt.

(2) Die schriftliche Pnifung gliedert sich in die Teilpnifungen gemäß g 9 Abs. 2.

(3) Die für die mündliche Prüfung zuständige Prtifüngskommission kann durch Beschluß von
einer mündlichen Pnifung abseheq wJnn ihr für die Beurteilung J"t mihrdlichen
Kommunikationsfühigkeit andere hinreichende Erkenntnisse vorliegen. Die-mündliche prüfun;
entfällt, wenn die schriftliche prtifung nicht bestanden wurde.

$8

Bewertung der prüfung

(l) Schriftliche und mündliche Prtifirngen werden im Verhältnis 2:l gewichtet, sofern
Prüfungworleistungen nicht zu berUcksichtigen sind.

(2) AIle Teilprüfungen gemäß g l l Abs. 2 haben greiches Gewicht.

(3) Die schriftliche Prtifung ist bestanden, wenn von den in allen Tei$rtifirngen gemäß g I I
Abs. 2 insgesamt gestellten Anforderungen mindest ens 2/3 erfüllt sind.

(a) Die milrdliche Pnifung ist bestanden, wenn mindestens 2/3 derAnforderungen erfüllt sind.

(5) Pi9 Gesamtprufung ist bestanden, wenn sowohl die schriftliche Pnifung gemtiß Abs. 3 als
auch die mündliche Prüfung gemäß Abs. 4 bestanden ist. Wird gem,iß g -Z -.lUs. 

3 von einer
$üldlichen P1ifung abgeseheq so ist die Gesamtprüfung beständen, i"* die schriftliche
Prüfung gemäß Abs. 3 bestanden ist.

(6) Die Bewertungsentscheidungen sind der Kandidatin oder dem Kandidaten unverzüglich
mitzuteilen und bei schriftlichen Pnifungsleistungen schriftlich zu begründen.
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$e

Wiederholung der Prüfung

(l) Die Prüfung kann maximal zweimal wiederholt werden. Die erste Wiederholung kann nach
einem halben Jahr , die zweite Wiederholung darf nicht später als ein Jahr nach der
Bekanntgabe der nicht bestandenen ersten Pri,ifirng stattfinden. In Härtefüllen (2.8. Krankheit)
kann die.oder der Prüfungsvorsitzende gemäß $ 5 auf Antrag die Frist für die Wiederholung
angemessen verlängern. Auf die Wiederholungsmöglichkeit ist jede an einer Hochschule oder
an einem Studienkolleg nicht bestandene Prüfung anzurechnen. Die Kandidatin oder der
Kandidat hat schriftlich ^r erkläiren- ob es sich um die erste oder um eine
Wiederholungsprüfung handelt.

(2) Prüfungsleistungen, bei denen 213 der Anforderungen erreicht worden sind, werden auf die
Wiederholungsprüfung angerechnet

$lo

Feststellung des Prüfu ngsergebnisses und Zeugnis

(l) Das Prufungsergebnis lautet ,,bestanden" oder,picht bestanden". Es können Noten erteilt
werden.

(2) Über die bestandene Prüfung wird ein Zeugnis nach Anlage I ausgestellt.

(3) Ist die Prüfung endgültig nicht bestanden, so erhalt die Bewerberin oder der Bewerber
hierüber eine schriftliche Bescheinigung, die die erworbenen deutschen Sprachkenntnisse durch
die erreichten Prozente an den Gesamtanforderungen deutlich werden ltißt (Anlage 2).

lI. Besondere Prüfungsbedingungen

$ 11

Schriftliche Prüfung

(1) Die schriftliche Prüfung umfaßt die Aufgabenbereiche:

l. Verstehen und Veraöeiten eines Hörtextes
2. Verstehen und Bearbeiten eines Lesetextes
3 . Vorgabanorientierte Textproduktion
4. Verstehen und Bearbeiten wissenschaft ssprachlicher Strulcturen.

(2) In der schriftlichen Prüfung können die Aufgabenbereiche 3 und 4 beliebig mit den

Aufgabenbereichen I und 2 kombiniert werden, so daß sich zwei, drei oder vier Teilprüfungen

ergeben.

(3) Die Aufgabenbereiche können in einem thematischen Zusammenhang stehen. Bei der

Bearbeitung der Aufgaben kann ein allgemeinsprachliches und einsprachiges Wörterbuch des

Deutschen zugelassen werden.
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(a) Die gesamte schriftliche Prüfung dauert mindestens drei, höchstens vier Zeitstunden.

(5) Aufgabenbereiche:

1. Verstehen'und Verarbeiten eines Hörtextes

Die Kandidatin oder der Kandidat soll zeigeq daß sie oder er Vodesungen und Vorträ-
gen aus dem wissenschaftlichen Bereich mit Verständnis folgen, sinnvoll Notizen dazu

anfertigen und damit arbeiten kann.

a) Art und Umfang des Textes

Es soll ein Text zugrunde gelegt werden, welcher der Kommunikationssituation Vorle-
sungÄibung angemessen Rechnung trägt. Der Text setzt keine Fachkenntnisse voraus,
ggfs. nur solche, die GegenStand eines vorausgegangenen fachspezifisch orientierten

Unterrichts lvaren. Der Text soll je nach RedundatuimUmfang einem schriftlichen

Text von nicht weniger als 50 und nicht mehr als 100 Zeilen m 60 Anschlägen ent-

sprechen.

b) Durchführung

Der Hörtext wird nicht öfter als anreimal präsentiert. Dabei dürfen Notizen gemacht

werden. Vor der Präsentation des Prüfungstextes sollen die Kandidatinnen und Kandi-
daten über dessen thematischen Zusammenhang orientiert werden. Die Angabe von
Namen, Daten und schwierigen Fachbegriffen und die Veranschaulichung durch visuelle

Hilßmittel ist zulässig. Die Art der Präsentation soll derKommunikationssituation Vor-
lesungÄibung angemessen Rechnung tragen.

c) Aufgabenstellung

Die Aufgabenstellung ist abhängig von der Struktur des Prüfungstextes. Sie soll insbe-

sondere das inhaltliche Verstehen und das Erkennen der Themenstruktur und der Text-
orgbnisation anm Gegenstand haben. Es können verschiedenartige und miteinander

kombinare Aufgaben gestellt werderq z.B.

- Beantwortung von Frageq
- Strukturslcizze,
- Resümee,
- Darstellung des Gedankengangs.

Eine Zusammenfassung des Textes oder von Teilen des Textes ist wesentlicher Be-

standteil der Aufgabenstellung.

d) Bewertung

Die Leistung ist zu bewerten nach Vollsttindigkeit und Angernessenheit der Erftillung

der gestellten Aufgaben. Dabei sind inhaltliche Aspekte stäirker zu berücksichtigen als

sprachliche Korrektheit.
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2. Verstehen und Bearbeiten eines Lesetextes

Die Kandidatin oder der Kandidat soll zeigen, daß sie oder er einen schriftlich vorge-
legten Text verstehen und sich damit auseinandersetzen kann.

a) Art des Textes

Es soll ein weitgehend authentischer, studienbezogener und wissenschaftsorientierter
Text vorgelegt werden, der keine Fachkenntnisse voraussetzt, ggfs. nur solche, die
Gegenstand eines vorangegangenen fachspezifisch orientierten Unterrichts waren. Dem
Text können z.B. eine Grafilt ein Schaubild oder ein Diagramm beigefügt werden.

Der Text soll einen Umfang von nicht weniger als 30 und nicht mehr als 60 Zeilen zu
sechzig Airschlägen haben.

b) Aufgabenstellung

Die Aufgabenstellung ist abhängig von der Stnrktur des Prüfungstextes. Das Textver-
stehen und die Fähigkeit zur Textbearbeitung können u.a. durch folgende Aufgaben-
typen überpnift werden:

- Beantwortung von Fragen,
- Darstellung der Argumentationsstruktur des Textes,
- Darstellung der Gliederung des Textes,
- Erläuterung von Textstellen,
- Formulierung von überschriften.

c) Bewertung

Die Leistung ist nach Vollständigkeit und Angemessenheit der Erfüllung der gestellten
Aufgaben zu bewerten. Dabei sind inhaltliche Aspekte stärker zu berücksichtigen als
sprachliche Korrektheit

3. Vorgabenorientierte Textproduktion

Die Kandidatin oder der Kandidat soll zeigerydaß sie oder er in der Lage ist, sich
selbsttindig und zusammenhängend zu einem an Vorgaben gebundenen Thema zu
äußern.

a) Aufgabenstellung

Die Textproduktion kann erklärender, vergleichender oder kommentierender Art sein;
sie kann auch die sprachliche Umsetzung von Grafiken, Schaubilderq Diagrammen
zum Gegenstand haben. Sie darf nicht den Charakter eines freien Aufsatzes annehmen.

b) Bewertung

Die Leistung ist zu bewerten nach inhaltlichen Aspekten (Angemessenheit, Textaufbau,
Kohärenz) und nach sprachlichen Aspekten (Korrektheit, Wortwahl, Synto<). Dabei
sind die sprachlichen Aspehe stärker zu berücksichtigen.
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4. Verstehen und Bearbeiten wissenschaftssprachlicher Strukturen

Die Kandidatin oder der Kandidat soll zeigerl daß er wissenschaftssprachlich relevante

Strukturen in einem vorgegebenen Text erkennen" verstehen und sie anwenden kann.

a) Aufgabenstellung

Die Aufgabenstellung ist textgebunden. Sie soll die Besonderheiten des zugrundegeleg-

ten Textes zum Gegenstand haben (2.8. syntaktisctr, wortbildungsmorphologisch, lexi-
kalisctr, idiomatisctq textsortenbezogen) und kann u.a. Ergänzungerq Fragen zum Ver-
stehen komplexer Strulturen sowie verschiedene Arten von Umformungen @araphra-
sierung, Transformation) beinhalten.

b) Bewertung

Die Leistung ist gemäß der Aufgabenstellung nach sprachlicher Richtigkeit zu bewer-

ten.

$12

Mtindliche Prüfung

Die Kandidatin oder der Kandidat soll nachweisen, daß sie oder er imstande ist, mit

Verständnis und Selbstlindigkeit Vorgänge, Sachverhalte, Gedankenzusammenhänge zLr

erfassen" sich.sprachlich damii auseinanderzusetzen sowie im Gespräch angemessen darauf zu

reagieren.

a) Aufgabenstellung

Die mündliche Prüfung besteht aus einem Prüfungsgespräch zu allgemeinen wissen-

schaftsbezogenen Problemstellungen oder zu Fragen der gewtihlten Studienrichtung.

b) Durchführung

Die Dauer des Prüfungsgesprächs soll 20 Mnuten nicht überschreiten. Grundlage der

mündlichen Prüfung können Texte, Grafiken, Schaubilder, Tonband- oder Video-Auf-

nahmen oder andere Sprechanlässe sein. Zur Voöereitung des Prtifungsgespräches soll

der Kandidatin oder däm Kandidaten eine angemessene Vorbereitungszeit gewilhrt

werden. über die mündliche Prüfung wird eine Niederschrift gefertigt'

c) Bewertung

Die Leistung ist zu bewerten nach der allgemeinen Gesprächs- und Diskussionsfühig-

keit im hoclischulbezogenen Kontext (Aufgaben- und Fragenverständnis, angem€sse-

nes Reagieren, Selbsttindigkeit) sowie nach der Fäihigkeit, Sachverhalte verständlich

und korrekt darzustellen.
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IIL Schlußbestimmungen

$13

Beschwerdeverfahren

Gegen Entscheidungen über die Zulassung zu der und über das Bestehen der Deutschen
Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und
Studienbewerber @SH) kann die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteilnehmer binnen
eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich Beschwerde bei der Vorsitzenden oder dem
Vorsitzenden einlegen. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende gibt den Prüferinnen und Prüfem
Gelegenheit zur Stellungnahme. Wenn die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Beschwerde
nicht stattgibt, leitet sie oder er sie zur Entscheidung an die Präsidentin oder den Präsidenten
weiter und fügt die Stellungnatrme der Prüferinnen und Prtifer und eine eigene Stellungnahme
bei.

$14

Inkrafttreten

(l) Diese Prüfungsordnung tritt nach Beschlußfassung durch den Senat am 01. Juni 1996 in
Kraft und ersetzt die Prüfungsordnung für die Prüfung zum Nachweis deutscher

Sprachkenntnisse @NDS). Sie wird in den Amtlichen Mitteilungen der Carl von Ossietzky
Universitat Oldenburg veröffentlicht

(2) Wiederholungsprüfirngen in Prüfungsverfahrerq die vor dem 01. Juni 1996 begonnen

wurden, finden nach der Prüfungsordnung für die Prüfung zum Nachweis deutscher

Sprachkenntnisse @NDS) (Amtliche Mitteilungen 2190,5.35 ff), geändert durch Beschluß des

Senats vom 19.09.1990 (Amtliche Mtteilungen 5/90, S. 93 ff), statt, wenn die Kandidatin oder

der Kandidat nicht die Möglichkeit hatte, an einem Wiederholungskurs teilzunehmen.



15. Jahrg. Amtliche Mitteilungen Seite 62

OL^DENBURG

Der Präsident

ZEUGNIS

gemäß $ l0 Abs. 2 der Prüfungsordnung für die Deutsche Sprachprüfung für den

Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber @Sff)

an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg an der l)eutschen Sprachprüfung lär den

Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH)
gemäß der vom Senat der Carl von Ossietzlry Universität Oldenburg beschlossenen Prtifi.rngs-

ordnung teilgenommen und bestanden.

Oldenburg, den

Im Auftrage

@ielDer Prtifungsvorsitzende)

Paketanschrift Amm€rländer Hsßb. 11/L11E,
D26129 Oldenbutg
Tel€x 25655 uml d - Banhv€öindung: Raitfeisenbank
Oldcnbrrro KöntcNr gaY) fYll rn R| 7 ,An m? ,R
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Anlage 2

ßr/r.6r*,s*^fo.n
uMtvERsffiTd
OLDENBURG

DER PRASIDENT

BESCHEINIGUNG

gemäß $ l0 Abs. 3 der Prüfungsordnung ftir die Deutsche Sprachprüfung für den
Hochschulzugang ausltindischer Studienbeweöerinnen und Studienbeweöer (DSH)

Frau./Flerr

hat am

an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg an der.Deutschen Sprachprüfung lür den
Hochschulzugrng ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber (DSH)
gemäß der vom Senat der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg beschlossenen Prüfungs-
ordnung teilgenommen und endgültig nicht bestanden.

Sie/Er hat ............ Prozent der Gesamtanforderungen erreicht.

Oldenburg, den

Im Auftrage

(Die/Der Prüfu ngsvorsitzende)


